
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/6/10 9Os70/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1969

Norm

UStG 1972 §6

Rechtssatz

Das im Sinne des § 6 UStG tatsächlich dem Lieferer geschuldete Entgelt kann, muß sich aber nicht mit dem

Rechnungspreis decken; es kommt auch auf die Fakturenklausel und andere Vereinbarungen über die

Zahlungsmodalitäten an.

Entscheidungstexte

9 Os 70/68
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